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Ist Beratung lernbar?
Der Schlüssel zur Antwort liegt jetzt da. Ich meine, Beratungskompetenz ist

nicht machbar, Beratung ist aber lernbar, nicht nur in einer Ausbildung, nicht
nur im Praxisfeld, aber im aktiven Lern- und Lebensprozess, in der gelebten
Beziehung zu sich selbst und den Ratsuchenden.

Literaturhinweis

Fromm Erich: Haben oder Sein, München 1979: 1) S. 39 2) S. 39 3) S. 49 4) S. 100 8) S. 52

Erik H. Erikson: Identität und Lebenszyklus, Frankfurt 1976 5) S. 98

Frankl Viktor E.: Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, München 1988, 6. Auflage, 6) S. 89 ff.
Peccei Aurelio: Das menschliche Dilemma — Zukunft und Lernen, Zürich 1980, 7) S. 73.

Pro Senectute-Preis 1993

Um das Interesse an der theoretischen und praktischen Altersarbeit zu wecken
und zu fördern, führt die Schweizerische Stiftung für das Alter für 1993 zum
vierten Mal ein Preisausschreiben durch. Vergeben werden ein erster Preis von
Fr. 4000. —, ein zweiter Preis von Fr. 3000. —. Die Jury kann zudem zwei dritte
Preise zu je Fr. 1000.— verleihen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden, die in der Schweiz eine von ihrem
Ausbildungsinstitut bereits angenommene Diplom- oder Lizentiatsarbeit im
Bereich Altersfragen eingereicht haben. Dies betrifft Fachgebiete wie Sozialarbeit,

Animation, Psychologie, Pädagogik, Rechts- und Sozialwissenschaften
usw. Ausgenommen von der Teilnahme sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
von Pro Senectute.

Die Arbeiten sind bis zum 1. April 1993 im Doppel einzureichen an: Pro
Senectute Schweiz, Personal + Bildung, Postfach, 8027 Zürich. Weitere
Auskünfte sind erhältlich bei Dr. Urs Kalbermatten, Abteilungsleiter Personal +
Bildung, Pro Senectute Schweiz, Tel. 01/201 30 20. pd

Behindertengerechte Gestaltung von Sonderbauten

Die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen hat ein Merkblatt

über die Gestaltung von Sonderbauten mit erhöhten Anforderungen
herausgegeben. Als Sonderbauten gelten Einrichtungen wie Spitäler, Alters- und
Behindertenheime, spezielle Wohnungen für Behinderte und Betagte usw. Diese
haben natürlich höheren Anforderungen zu genügen, als die in der Baunorm
SN 521 500 festgehaltenen Normen. Interessierte können das Merkblatt bei der
Fachstelle (Neugasse 136, 8005 Zürich, Tel. 01/272 54 44) beziehen. saeb
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